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Rechtliche Voraussetzungen der Mittelweitergabe durch Förderkörperschaften  
 
Oberfinanzdirektion Frankfurt a.M., Verfügung v. 21.01.2008, Az. S 0177 A-6-St 53 u. 
 S 0177 A-7-St 53 
 
Tatbestand: 

 
An eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige ausländische Körperschaft (die nach derzeitiger Verwaltungsauffas-
sung nicht als steuerbegünstigte Körperschaft i.S. der § 51 ff. AO anerkannt werden kann) ist die Weitergabe von 
Mitteln zulässig, wenn die Mittel tatsächlich für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden. Zu der Frage, ob 
die Mittelverwendungsarten jährlich wechseln dürfen, wird gebeten, die Auffassung zu vertreten, dass es grund-
sätzlich nicht schädlich ist, für die Steuerbegünstigung einer Körperschaft, die mehrere steuerbegünstigte Sat-
zungszwecke hat und in jedem Jahr mindestens einen davon verfolgt, wenn sie einen oder mehrere andere Sat-
zungszwecke auch über einen längeren Zeitraum hinweg nicht fördert. Als steuerbegünstigter Satzungszweck ist 
dabei auch die Beschaffung von Mitteln i.S. des § 58 Nr. 1 AO anzusehen. Eine Satzungsänderung ist erst dann 
erforderlich, wenn die Körperschaft einen Zweck auf Dauer (endgültig) aufgibt. Eine Förderkörperschaft i.S. des § 
58 Nr. 1 AO braucht die Körperschaft, für die sie Mittel beschafft, nicht namentlich in ihrer Satzung zu nennen. 
Die Angabe des Zwecks, für dessen Verwirklichung (durch andere Körperschaften) die Mittel beschafft werden, 
reicht aus. Wenn die unterstützte Körperschaft allerdings in der Satzung angegeben ist, darf die Förderkörper-
schaft ihre Mittel erst nach einer entsprechenden Satzungsänderung an eine andere oder weitere Körperschaft 
weitergeben. Eine teilweise Weitergabe von Mitteln entsprechend § 58 Nr. 2 AO ist grundsätzlich für alle nach §§ 
52 bis 54 AO steuerbegünstigten Zwecke möglich. Dies gilt auch für Förderkörperschaften. Weder die Weitergabe 
der Mittel noch der steuerbegünstigte Zweck, für den die Mittel von der Empfängerkörperschaft verwendet wer-
den, braucht Satzungszweck der Körperschaft, die die Mittel weitergibt, zu sein. Einschränkungen bestehen in-
soweit nur wegen der unterschiedlichen Behandlung von Mitgliedsbeiträgen:  
 
Es muss sichergestellt sein, dass Mitgliedsbeiträge, die beim Zuwendenden steuerlich abziehbar sind, auch bei 
der Weitergabe an eine andere Körperschaft für einen Zweck verwendet werden, der zum Abzug von Mitglieds-
beiträgen berechtigt. Dies kann, durch eine Kopie des Freistellungsbescheides der Empfängerkörperschaft nach-
gewiesen werden. Weitere Nachweise über die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung durch die 
andere Körperschaft brauchen vom Erstempfänger nicht erbracht zu werden. Bei Verwendung der weitergeleite-
ten Mittel durch die andere Körperschaft für Zwecke, die nicht zum Abzug von Mitgliedsbeiträgen berechtigten, ist 
der Körperschaft, die die Mitte weitergegeben hat, nicht zwangsläufig die Steuerbegünstigung zu versagen. Hier-
bei handelt es sich nicht um einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Vorschriften des Gemeinnützigkeits-
rechts, wie z.B. bei der Ausstellung von Gefälligkeitsbestätigungen, der für sich allein zur Versagung der Steuer-
begünstigung führt. Von der Frage der Steuerbegünstigung losgelöst ist allerdings die Haftungsinanspruchnahme 
nach § 10b Abs. 4 EStG zu prüfen. Nach § 58 Nr. 2 AO wird die Steuervergünstigung nicht dadurch ausgeschlos-
sen, dass eine Körperschaft ihre Mittel teilweise einer begünstigten Empfängerkörperschaft zur Verwendung zu 
steuerbegünstigten Zwecken zuwendet.  
 
Der Begriff "Mittel" beschränkt sich nicht nur auf die der Körperschaft in dem jeweiligen Veranlagungszeitraum 
zufließenden Mittel. Vielmehr sind sämtliche Vermögenswerte der Körperschaft in die Berechnung mit einzube-
ziehen. Grundsätzlich ist mithin die Weitergabe von 50% des Kapitals der Körperschaft, das nicht durch gesell-
schafts- und/oder stiftungsrechtliche Regelungen (z.B. Dotationskapital, Rücklagen nach § 58 Nr. 6 AO) gebun-
den ist, in jedem Veranlagungszeitraum gestattet. Die Körperschaft kann ihre Arbeitskräfte anderen Personen, 
Unternehmen, Einrichtungen oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Verfügung stellen. Es ist nicht 
Voraussetzung, dass diese ihrerseits steuerbegünstigt sind. Die überlassenen Arbeitskräfte dürfen jedoch nur für 
steuerbegünstigte Zwecke eingesetzt werden. Erfolgt die Überlassung der Arbeitskräfte gegen Entgelt, bedeutet 
die Beurteilung als steuerunschädliche Betätigung nicht, dass diese zwangsläufig als steuerbegünstigter Zweck-
betrieb zu beurteilen ist. Die Vorschrift des § 58 Nr. 3 AO begründet weder einen eigenständigen steuerbegüns-
tigten Zweck noch eine Rechtsnorm für die Einstufung als Zweckbetrieb. Die Überlassung ist vielmehr als steuer-
pflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zu beurteilen. Die Steuerschädlichkeit setzt voraus, dass die Räume 
einer anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaft oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts über-
lassen werden. Die Räume dürfen von der Empfängerkörperschaft nur für steuerbegünstigte Zwecke genutzt 
werden. Erfolgt die Überlassung der Räume gegen Entgelt, bedeutet die Beurteilung als teuerunschädliche Betä-
tigung nicht, dass diese zwangsläufig als steuerbegünstigter Zweckbetrieb zu beurteilen ist. Die Vorschrift des § 
58 Nr. 4 AO begründet weder einen eigenständigen steuerbegünstigten Zweck noch eine Rechtsnorm für die 
Einstufung als Zweckbetrieb. Die Überlassung ist vielmehr als steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
oder Vermögensverwaltung zu beurteilen. 
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